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Bebauungsplan Nr. 34 „Vor den Birken, Teil II“, Anröchte, 2. Bauabschnitt 
 

Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 Abs. 3 Baugesetzbuch (BauGB) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. I S. 2141, zuletzt geändert durch  
Artikel 4 des Gesetzes vom 12.04.2011 (BGBl. IS. 619). 
 

Übersichtsplan 
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Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung am 19.07.2011 den 2. Bauabschnitt des 
Bebauungsplanes Nr. 34 „Vor den Birken, Teil II, Anröchte gemäß § 10 Abs. 1 BauGB als Sat-
zung beschlossen. Die Begründung mit Umweltbericht ist in dieser Sitzung ebenfalls beschlos-
sen worden. 
 
Das Plangebiet befindet sich im Süd-Osten von Anröchte, östlich des Geltungsbereiches des 
Bebauungsplanes Nr. 33 „Vor den Birken“, Teil I, und südlich des Geltungsbereiches des Be-
bauungsplanes Nr. 34 „Vor den Birken, Teil II“, 1. Bauabschnitt. 
 
Der Geltungsbereich des 2. Bauabschnittes erstreckt sich auf den südlichen Teil des Bebau-
ungsplanes Nr. 34 „Vor den Birken, Teil II“. Er hat eine Größe von rd. 4.300 qm und beinhaltet 
das Grundstück Gemarkung Anröchte Flur 12 Flurstück 1019 teilweise. Die genaue Lage ist dem 
Übersichtsplan zu entnehmen. 
 
Ziel des Bebauungsplanes ist es, ein bedarfsgerechtes Angebot an Baugrundstücken unter Be-
rücksichtigung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung zur Verfügung zu stellen. 
 

Bekanntmachungsanordnung  
 
Gemäß § 10 Abs. 3 BauGB und § 7 Abs. 4 GO NRW tritt der 2. Bauabschnitt des Bebauungs-
planes Nr. 34 „Vor den Birken“, Teil II, Anröchte, einschließlich Begründung mit Umweltbericht 
am Tag der Bekanntmachung im Amtsblatt der Gemeinde Anröchte in Kraft. Jedermann kann 
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB die Satzung einschließlich Begründung bei der Gemeindeverwaltung 
Anröchte, Hauptstraße 74, Zimmer 26, einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB wird hingewiesen. Da-
nach erlöschen Entschädigungsansprüche für die nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretenen 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in 
dem die in Abs. 3 Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des 
Anspruchs herbeigeführt wird. 
 
Gemäß § 215 Abs. 1 BauGB werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 – 3 beachtliche Verlet-
zung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans 
und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwä-
gungsvorganges unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb von 2 Jahren seit Bekanntmachung des 
2. Bauabschnittes des Bebauungsplanes Nr. 34 schriftlich gegenüber der Gemeinde Anröchte 
unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind.  
Es wird darauf verwiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Ge-
meindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen der Satzung nach 
Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei 
denn,  
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
b) der Bebauungsplan Nr. 34 „Vor den Birken, Teil II, 2. Bauabschnitt, ist nicht ordnungsgemäß 

öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet, 
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d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Anröchte, 05. Oktober 2011 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung des vom Rat der Gemeinde Anröchte gewählten Beisitzers 

des Wahlausschusses 
 
Der Rat der Gemeinde Anröchte hat in seiner Sitzung am 13. September 2011 folgenden Be-
schluss gefasst: 
 
Als ordentliches Mitglied des Wahlausschusses ist anstelle des bisherigen Mitgliedes, Herrn 
Christian Borgschulte, Herr Martin Fischer, gewählt worden.  
 
Gemäß § 2 Abs. 3 des Gesetzes über die Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen 
(Kommunalwahlgesetz) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30.06.1998 (GV.NRW. S 454, 
berichtigt S. 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Gesetz vom 03.05.2011 (GV.NRW. S. 
238) und § 6 Abs. 1 Kommunalwahlordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.08.1993 (GV.NRW. S. 592, berichtigt S. 967), zuletzt geändert durch Verordnung vom 
06.06.2011 (GV.NRW. S. 300, berichtigt S. 394), gebe ich hiermit die Änderung der Mitglied-
schaft im Wahlausschuss und somit den neuen Namen des Beisitzers öffentlich bekannt. 
 
 
Anröchte, 22. September 2011 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Gemeindewahlleiter 
 
 
 

Lust auf Besuch? Kolumbianische Schüler suchen Gastfamilien! 
 
Die Schüler der Deutschen Schule Medellin/ Kolumbien wollen sich nach Weihnachten gerne 
einmal unser Land anschauen und den Verlauf von Jahreszeiten erleben. Dazu sucht die Deut-
sche Schule Medellin Familien, die neugierig und offen sind, einen lateinamerikanischen Jugend-
lichen als „Kind auf Zeit“ (15-17 Jahre) aufzunehmen. Spannend ist es, mit und durch das „ko-
lumbianische Kind auf Zeit“ den eigenen Alltag neu zu erleben. Das bringt sicherlich Abwechs-
lung in den Alltag. Die kolumbianischen Jugendlichen lernen seit 9 Jahren Deutsch als Fremd-
sprache, so dass eine Grund-Kommunikation gewährleistet ist.  
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Ihr „kolumbianisches Kind auf Zeit“ ist schulpflichtig und muss ein Gymnasium oder eine Real-
schule an Ihrem Wohnort bzw. in der Nähe Ihrer Wohnung besuchen. Der Aufenthalt bei Ihnen 
ist gedacht von Samstag, den 21. Januar 2012 bis zum Sonntag, den 15. Juli 2012. Wenn Ihre 
Kinder Kolumbien entdecken möchten, lädt die Deutsche Schule Medellin zu einem Gegenbe-
such ein. Für Fragen und weitere Infos kontaktieren Sie bitte das Humboldteum e.V., die interna-
tionale Servicestelle für Auslandsschulen, Geschäftsstelle, Königstraße 20, 70173 Stuttgart, Tel. 
0711-22 21 401, Fax 0711-22 21 402, e-mail: ute.borger@humboldteum.com 

 

 

 

8. Nachtrag zur Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der 

Gemeinde Anröchte vom  21.11.2011 
 

Aufgrund der §§ 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 07.1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV.NRW. S.271); des § 9 des Abfallgesetzes für das Land Nord-
rhein-Westfalen (Landesabfallgesetz –LAbfG-) vom 21.06.1988 (GV. NRW. S. 250), zuletzt ge-
ändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 17.12.2009 (GV. NRW. S. 863); der §§ 2, 4 und 6 des 
Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV.NW. 
S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 394); der Satzung des 
Kreises Soest über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung von Abfallentsorgungsanla-
gen im Kreis Soest vom 07.12.2000 (Abfallgebührensatzung) -in der jeweils geltenden Fassung- 
; der Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Anröchte vom 12.12.2001 -in der je-
weils geltenden Fassung-, hat der Rat der Gemeinde Anröchte in seiner Sitzung am 15.11.2011 
folgende 8. Nachtragssatzung  beschlossen: 
 
Die Gebührensatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Anröchte vom 
12.12.2001 in der Fassung des 7. Nachtrags vom 16.12.2009 wird wie folgt geändert: 
 

Artikel  I 

§  4  Abs. 1 

erhält folgende Fassung: 
Die Behältergebühren für die Restmüllabfuhr betragen bei einmaliger Entleerung im  
2-wöchentlichen Abfuhrrhythmus jährlich für jeden  
 
               80-l   Restmüllbehälter  115,00  Euro 
             120-l   Restmüllbehälter 161,00 Euro 
            240-l   Restmüllbehälter     296,00 Euro. 
  
Die Behältergebühren für die Restmüllabfuhr beinhalten auch Entsorgungsleistungen für die Alt-
papiersammlung und die Weihnachtsbaumentsorgung. 
 

§  4  Abs. 2 

erhält folgende Fassung: 
Die Behältergebühren für die Bioabfallabfuhr betragen bei einmaliger Entleerung im  
2-wöchentlichen Abfuhrrhythmus jährlich für jeden  
 
               80-l   Bioabfallbehälter  50,00  Euro 
             120-l   Bioabfallbehälter 75,00 Euro 
            240-l   Bioabfallbehälter     150,00 Euro. 

mailto:ute.borger@humboldteum.com
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Artikel  II 
 

Die 8. Nachtragssatzung tritt zum 01. Januar 2012 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Anröchte, 21. November 2011 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Bürgermeister 
 
 
 

2. Nachtrag zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung 

der Gemeinde Anröchte vom  21.11.2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW. S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV.NRW. S. 271); der §§  2, 4, 6 bis 8 und 10 des Kommunal-
abgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW) vom 21. Oktober 1969 
(GV.NRW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV.NRW. S. 394) und 
des § 65 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetz - LWG - 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. S. 926), zuletzt geändert 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. März 2010 (GV. NRW. S. 185); in Verbindung mit der 
Entwässerungssatzung der Gemeinde Anröchte vom 12.12.2001 -in der jeweils geltenden Fas-
sung- hat der Rat der Gemeinde Anröchte in seiner Sitzung am 15.11.2011 folgende 2. Nach-
tragssatzung beschlossen: 

 
Die  Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der Gemeinde Anröchte vom 
16.12.2009 in der Fassung des 1. Nachtrags vom 10.11.2010 wird wie folgt geändert:  
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Artikel  I 
§ 4 Abs. 7 

erhält folgende Fassung  
 

(7) Die Gebühr beträgt je m³ Schmutzwasser jährlich 4,89 €.  

 

§ 5 Abs. 4 

erhält folgende Fassung  

 
(4) Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter und/oder befestigter Fläche i.S.d. Abs. 1 

0,36 €. 

 

Artikel  II 
 

Die 2. Nachtragssatzung tritt zum 01. Januar 2012 in Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Anröchte, 21. November 2011 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter  
Bürgermeister 
 
 
 

Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Gemeinde 

Anröchte vom 21.11.2011 

 
Aufgrund der §§ 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung 14.7.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271), des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes 
vom 31.07.2009 (BGBl. I S. 2585.), zuletzt geändert durch Artikel 12 des Gesetzes vom 
11.08.2010  
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(BGBL. I S. 1163), der §§ 51ff. des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Lan-
deswassergesetz – LWG -) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW. S. 
926), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 16.03.2010 (GV. NRW. S. 185), der §§ 2, 
4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 
21.10.1969 (GV.NW. S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW. S. 
394); hat der Rat der Gemeinde Anröchte am 15.11.2011 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Allgemeines 

 
(1) Die Gemeinde betreibt in ihrem Gebiet die Entsorgung der Grundstücksentwässerungsanla-

gen als öffentliche Einrichtung. Diese bildet eine rechtliche und wirtschaftliche Einheit.  
 
(2) Grundstücksentwässerungsanlagen im Sinne dieser Satzung sind abflusslose Gruben und 

Kleinkläranlagen für häusliches Schmutzwasser. 
 
(3) Die Entsorgung umfasst die Entleerung der Anlage sowie Abfuhr und Behandlung der Anla-

geninhalte. Zur Durchführung der Entsorgung kann sich die Gemeinde Dritter als Erfüllungs-
gehilfen bedienen.  

 

§ 2 

Anschluss- und Benutzungsrecht 

 
(1) Jeder Eigentümer eines im Gebiet der Gemeinde liegenden Grundstückes ist vorbehaltlich 

der Einschränkungen in dieser Satzung berechtigt, von der Gemeinde die Entsorgung einer 
Grundstücksentwässerungsanlage und die Übernahme des Inhaltes zu verlangen (An-
schluss- und Benutzungsrecht). 

 
(2) Bei landwirtschaftlichen Betrieben sind Kleinkläranlagen von der Entleerung ausgeschlossen,  

bei denen die Pflicht zum Abfahren und Aufbereiten des anfallenden Klärschlammes auf An-
trag der Gemeinde von der zuständigen Behörde gemäß § 53 Abs. 4 Satz 2 LWG NRW auf 
den Nutzungsberechtigten des Grundstücks übertragen worden ist. 

 

§ 3 

Begrenzung des Benutzungsrechtes 
 
(1) Von der Entsorgung im Rahmen dieser Satzung ist Abwasser ausgeschlossen, das aufgrund 

seiner Inhaltsstoffe 
 

1. die mit der Entleerung und Abfuhr beschäftigten Mitarbeiter verletzt oder Geräte und 
Fahrzeuge in ihrer Funktion beeinträchtigt oder 

2. das in der öffentlichen Abwasseranlage beschäftige Personal gefährdet oder gesundheit-
lich beeinträchtigt oder 

3. die öffentliche Abwasseranlage in ihrem Bestand angreift oder ihren Betrieb, die Funkti-
onsfähigkeit oder die Unterhaltung gefährdet, erschwert, verteuert oder behindert oder 

4. die Klärschlammbehandlung,- beseitigung oder -verwertung beeinträchtigt oder   
verteuert oder  
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5. die Reinigungsprozesse der Abwasseranlage so erheblich stört, dass dadurch die Anfor-
derungen der wasserrechtlichen Einleitungserlaubnis nicht eingehalten werden können. 

 
(2) Eine Verdünnung oder Vermischung des Abwassers mit dem Ziel, Grenzwerte einzuhalten, 

darf nicht erfolgen. 
 

§ 4 

Anschluss- und Benutzungszwang 

 
(1) Jeder anschlussberechtigte Grundstückseigentümer ist verpflichtet, die Entsorgung der 

Grundstücksentwässerungsanlage ausschließlich durch die Gemeinde zuzulassen und den 
zu entsorgenden Inhalt der Gemeinde zu überlassen (Anschluss- und Benutzungszwang). 

 
(2) Der Anschluss- und Benutzungszwang gilt auch für das in landwirtschaftlichen Betrieben 

anfallende häusliche Abwasser.  
 
(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall den Grundstückseigentümer für das in landwirtschaftlichen 

Betrieben anfallende Abwasser auf Antrag vom Anschluss- und Benutzungszwang befreien, 
wenn die Voraussetzungen des § 51 Abs. 2 Nr. 1 LWG NRW gegeben sind. Hierzu muss 
der Grundstückseigentümer nachweisen, dass das Abwasser im Rahmen der pflanzenbe-
darfsgerechten Düngung auf landwirtschaftlich, forstwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten 
Böden ohne Beeinträchtigung des Wohls der Allgemeinheit im Einklang mit den wasser-
rechtlichen, abfallrechtlichen, naturschutzrechtlichen und immissionsschutzrechtlichen Be-
stimmung aufgebracht wird. Der Nachweis ist erbracht, wenn der Landwirt eine wasserrecht-
liche, abfallrechtliche, naturschutzrechtliche und immissionsschutzrechtliche Unbedenklich-
keitsbescheinigung der zuständigen Behörden vorlegt.  
 

§ 5 

Ausführung, Betrieb und Unterhaltung der Grundstücksentwässerungsanlage 

 
(1) Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach den gemäß § 60 WHG und § 57 LWG NRW 

jeweils in Betracht kommenden Regeln der Technik zu bauen, zu betreiben und zu unterhal-
ten. Die untere Umweltbehörde ordnet in ihrer Funktion als untere Wasserbehörde bei Be-
darf die Sanierung an. 

 
(2) Grundstücksentwässerungsanlage und Zuwegung sind so zu bauen, dass die Grundstück-

sentwässerungsanlagen durch die von der Gemeinde oder von beauftragten Dritten einge-
setzten Entsorgungsfahrzeuge mit vertretbarem Aufwand die Entleerung durchführen kön-
nen. Die Grundstücksentwässerungsanlage muss frei zugänglich sein, der Deckel muss 
durch eine Person zu öffnen sein. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat Mängel im Sinne des Abs. 2 nach Aufforderung der Ge-

meinde zu beseitigen und die Grundstücksentwässerungsanlage in einen ordnungsgemäßen 
Zustand zu bringen. 
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§ 6 

Durchführung der Entsorgung 
 
(1) Vollbiologische Kleinkläranlagen mit der Bauartzulassung vom Deutschen Institut für Bau-

technik (DIBt) sind entsprechend den allgemein anerkannten Regeln der Technik  bei Be-
darf, mindestens jedoch im zweijährigen Abstand zu entleeren, soweit auf der Grundlage 
des § 57 LWG keine anderen Regelungen eingeführt worden sind. Vollbiologische Kleinklär-
anlagen ohne Bauartzulassung sind je nach Größe und Bedarf in kürzeren Zeitintervallen zu 
entsorgen, die von der Gemeinde im Einzelfall festgelegt werden. Der Grundstückseigentü-
mer hat die Entsorgung rechtzeitig mündlich oder schriftlich zu beantragen. 

 
(2) Abflusslose Gruben sind bei Bedarf, mindestens aber einmal im Jahr zu entleeren. Ein Be-

darf liegt vor, wenn die abflusslose Grube bis 50 % des nutzbaren Speichervolumens ange-
füllt ist. Ist die abflusslose Grube mit einer Füllstandsanzeige und einer Warnanlage ausge-
rüstet, so liegt ein Bedarf vor, wenn die abflusslose Grube bis auf 80 % des nutzbaren Spei-
chervolumens angefüllt ist. Der Grundstückseigentümer hat die Entsorgung rechtzeitig 
mündlich oder schriftlich zu beantragen.  

 
(3) Auch ohne vorherigen Antrag und außerhalb des Entsorgungsplans kann die Gemeinde die 

Grundstücksentwässerungsanlage entsorgen, wenn besondere Umstände eine Entsorgung 
erfordern oder die Voraussetzungen für eine Entsorgung vorliegen und ein Antrag auf Ent-
sorgung unterbleibt. 

 
(4) Die Gemeinde bestimmt den genauen Zeitpunkt sowie die Art und Weise der Entsorgung. 
 
(5) Zum Entsorgungstermin hat der Grundstückseigentümer unter Beachtung der Vorgaben in § 

5 Abs. 2 dieser Satzung, die Grundstücksentwässerungsanlage freizulegen und die Zufahrt 
zu gewährleisten.  

 
(6)  Die Grundstücksentwässerungsanlage ist nach der Entleerung unter Beachtung der Be-

triebsanleitung, der DIN-Vorschriften und der wasserrechtlichen Erlaubnis wieder in Betrieb 
zu nehmen. 

 
(7)  Der Anlageninhalt geht mit der Übernahme in das Eigentum der Gemeinde über. Die Ge-

meinde ist nicht verpflichtet, darin nach verlorenen Gegenständen zu suchen oder suchen zu 
lassen. Werden Wertgegenstände gefunden, sind sie als Fundsache zu behandeln. 

 

§ 7 

Anmeldung und Auskunftspflicht 
 
(1) Der Grundstückseigentümer hat der Gemeinde das Vorhandensein von Kleinkläranlagen 

und abflusslosen Gruben anzuzeigen. Die für die Genehmigung einer derartigen Anlage 
vorhandenen baurechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften bleiben unberührt. 

 
(2) Der Grundstückseigentümer ist verpflichtet, über § 7 dieser Satzung hinaus der Gemeinde 

alle zur Durchführung dieser Satzung erforderlichen Auskünfte zu erteilen. 
 
(3) Erfolgt ein Eigentümerwechsel bei dem Grundstück, so sind sowohl der bisherige als auch 

der neue Eigentümer verpflichtet, die Gemeinde unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. 
 



Amtsblatt der Gemeinde Anröchte 
  
Nr. 5 16. Jahrgang  Seite 27  

______________________________________________________________________________________________ 

Herausgeber und Verleger: Der Bürgermeister, Hauptstraße 74, 59609 Anröchte, (Tel. 02947/888-0). 
Erscheinungsweise und Bezugsbedingungen: Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf und liegt im Rathaus 
Anröchte, bei der Sparkasse Anröchte, der Volksbank Anröchte und den Ortsvorstehern aus. Einzele-
xemplare werden dort unentgeltlich abgegeben. 

 

 

§ 8 

Überwachung der Grundstücksentwässerungsanlagen und Betretungsrecht 

 
(1) Im Rahmen der Überwachungspflicht für Kleinkläranlagen nach § 53 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 

LWG NRW überprüft die Gemeinde durch regelmäßige Kontrollen den ordnungsgemäßen 
Zustand der Kleinkläranlagen. Sie kann sich zur Erfüllung dieser Pflicht nach § 53 Abs. 1 
Satz 3 LWG NRW Dritter bedienen. 

 
(2) Den Beauftragten der Gemeinde ist zur Prüfung, ob die Vorschriften dieser Satzung befolgt 

werden und ob der Zustand der Kleinkläranlagen ordnungsgemäß ist, ungehinderten Zutritt 
zu den in Frage kommenden Teilen des Grundstücks und der Grundstücksentwässerungs-
anlage zu gewähren. Die Beauftragten haben sich auf Verlangen durch einen von der Ge-
meinde ausgestellten Dienstausweis auszuweisen. 

 
(3) Der Grundstückseigentümer hat das Betreten und Befahren seines Grundstücks zum Zwe-

cke der Entsorgung zu dulden. 
 

§ 9 

Haftung 
 
(1) Der Grundstückseigentümer haftet für Schäden in Folge mangelhaften Zustandes oder un-

sachgemäßer Benutzung seiner Grundstücksentwässerungsanlage oder Zuwegung. In glei-
chem Umfang hat er die Gemeinde von Ersatzansprüchen Dritter freizustellen, die wegen 
solcher Schäden geltend gemacht werden. 

 
(2) Kommt der Grundstückseigentümer seinen Verpflichtungen aus dieser Satzung nicht oder  

nicht ausreichend nach und ergeben sich hieraus Mehraufwendungen, ist er zum Ersatz 
verpflichtet. 

 
(3) Kann die in der Satzung vorgesehene Entsorgung wegen höherer Gewalt nicht oder nicht 

rechtzeitig durchgeführt werden, hat der Grundstückseigentümer keinen Anspruch auf 
Schadensersatz oder Ermäßigung der Benutzungsgebühr. Im Übrigen haftet die Gemeinde 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 10 

Benutzungsgebühren 
 
(1) Für das Abfahren und die Behandlung des Grubeninhaltes aus Kleinkläranlagen in der Zent-

ralkläranlage der Gemeinde Anröchte wird eine Gebühr erhoben. 
 
(2) Maßstab der Gebühr ist die abgefahrene Menge des Grubeninhaltes. Zur Abfuhrmenge ge-

hört auch das für das Absaugen etwa erforderliche Spülwasser.  
 
(3) Die Gebühr beträgt 35,74 €/m³ abgefahrenen Grubeninhaltes. 
 
(4) Die Gebührenpflicht gemäß Abs. 3 entsteht mit dem Zeitpunkt der Abfuhr. 
 
(5) Gebührenpflichtiger ist der Grundstückseigentümer, der Erbbauberechtigte oder der sonst 

zur Nutzung des Grundstücks dinglich Berechtigte, auf dessen Grundstück die Kleinkläran-
lage betrieben wird.   
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§ 11 

Berechtigte und Verpflichtete 

 
Die sich aus dieser Satzung für den Grundstückseigentümer ergebenden Rechte und Pflichten 
geltend entsprechend auch für Wohnungseigentümer, Erbbauberechtigte und sonstige zur Nut-
zung des Grundstücks dinglich Berechtigte. Die sich aus den §§ 3, 4, 5, 6 sowie 8 und 9 erge-
benden Pflichten gelten auch für jeden schuldrechtlich zur Nutzung Berechtigten sowie jeden 
tatsächlichen Benutzer. 

 

§ 12 

Begriff des Grundstücks 
 
Grundstück im Sinne dieser Satzung ist unabhängig von der Eintragung im Grundbuch jeder  
zusammenhängende Grundbesitz, der eine selbständige wirtschaftliche Einheit bildet.  

 

§ 13 

Ordnungswidrigkeiten 
 
(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 
 

a) Abwasser einleitet, das nicht den Anforderungen des § 3 entspricht, 
b) entgegen § 4 sich nicht an die Entsorgung anschließt oder sie nicht benutzt, 
c) Grundstücksentwässerungsanlagen nicht den Anforderungen des § 5 Abs. 2 entspre-

chend baut, betreibt oder unterhält oder einer Aufforderung der Gemeinde nach § 5 Abs. 
3 zur Beseitigung der Mängel nicht nachkommt, 

d) entgegen § 6 Abs. 1 und Abs. 2 die Entleerung nicht oder nicht rechtzeitig beantragt, 
e) entgegen § 6 Abs. 5 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht freilegt oder die Zufahrt 

nicht gewährleistet, 
f) entgegen § 6 Abs. 6 die Grundstücksentwässerungsanlage nicht wieder in Betrieb nimmt, 
g) seiner Auskunftspflicht nach § 7 Abs. 2 und 3 sowie § 8 Abs. 1 nicht nachkommt, 
h) entgegen § 8 Abs. 2 den Zutritt nicht gewährt, 
i) entgegen § 8 Abs. 3 das Betreten und Befahren seines Grundstücks nicht duldet. 

 
(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 50.000 € geahndet werden. 
 

§ 14 

Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt zum 01. Januar 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung vom 18.06.1990 
i.d.F des 2. Nachtrags vom 10.05.2000 außer Kraft. 
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
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a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Anröchte, 21. November 2011 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter  
Bürgermeister 
 
 
 

3. Nachtrag zur Satzung über die Straßenreinigung und die Erhebung von Straßenreini-

gungsgebühren (Straßenreinigungs- und Gebührensatzung) der Gemeinde Anröchte 

vom 21.11.2011 
 
Aufgrund der §§  7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NRW S. 666), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 24. Mai 2011 (GV. NRW. S. 271); der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die Reinigung 
öffentlicher Straßen (Straßenreinigungsgesetz NRW - StrReinG NRW) vom 18.12.1975 (GV 
NRW S. 706, 1976 S. 12), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 390) 
und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) 
vom 21.10.1969 (GV NRW S. 712), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.06.2009 (GV. NRW 
S. 394) hat der Rat der Gemeinde Anröchte in seiner Sitzung am 15.11.2011 folgende 3. Nach-
tragssatzung beschlossen: 
 

Artikel I 

 
Die  Straßenreinigungs-  und  Gebührensatzung  der Gemeinde  Anröchte  in  der  Fassung  des  
2. Nachtrags vom 15.12.2010 wird wie folgt geändert:  
 

§ 6 Abs. 5 

erhält folgende Fassung: 
 

(5)  Für die Winterwartung wird zusätzlich eine Benutzungsgebühr erhoben. Die Benutzungs-
gebühr je Frontmeter (Absätze 1 bis 3) beträgt jährlich: 

 
- in Reinigungsklasse W: 0,49 Euro 

 

Artikel  II 
 

Die 3. Nachtragssatzung tritt zum 01. Januar 2012 in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hingewiesen, 
dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres 
seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wur-

de nicht durchgeführt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt  gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Anröchte vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
 
Anröchte, 21. November 2011 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter  
Bürgermeister 
 
 
 

Bekanntmachung des Entwurfes der Haushaltssatzung    2 0 1 2 
 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Anröchte für das Haushaltsjahr 2012 liegt ab Freitag, 
den 25. November 2011 während der Dauer des Beratungsverfahrens im Rat während der Dienststun-
den im Rathaus, Hauptstraße 74, Zimmer 10, zur Einsicht öffentlich aus. 
Gegen diesen Entwurf können Einwohner oder Abgabenpflichtige innerhalb einer Frist von vierzehn Ta-
gen schriftlich oder mündlich zu Protokoll Einwendungen erheben. Die Frist beginnt am 28. November 
2011 und endet am 12. Dezember 2011. 
Über Einwendungen beschließt der Rat der Gemeinde in öffentlicher Sitzung. 
 
 
Anröchte, 22. November 2011 
 
Gemeinde Anröchte 
 
gez. Holtkötter 
Bürgermeister 
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Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 

Friedhöfe der Gemeinde Anröchte 
 

- Friedhofsgebührensatzung - 
 

vom 16.11.2011 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 des Bestattungsgesetzes (BestG NRW) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 17.06.2003 (GV.NRW. S. 313) und der §§ 2, 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das 
Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.10.1969 (GV.NRW. S. 712), 
zuletzt geändert Gesetz vom 30. Juni 2009 (GV. NRW. S. 394), hat der Rat der Gemeinde Anröchte am 
15.11.2011 folgende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der 
Gemeinde Anröchte - Friedhofsgebührensatzung - beschlossen: 
 

§ 1 - Gebührenpflicht 
 

Für die Benutzung der gemeindlichen Friedhöfe und ihrer Einrichtungen werden Gebühren nach Maß-
gabe dieser Satzung erhoben. 
 

§ 2 - Gebührenschuldner 
 
Gebührenschuldner ist derjenige, der Leistungen im Sinne von § 4 dieser Satzung in Anspruch nimmt. 
Mehrere Gebührenschuldner haften als Gesamtschuldner. 
 

§ 3 - Fälligkeit 
 
Die Gebühren sind spätestens zwei Wochen nach Zugang des Gebührenbescheides an die Gemeinde-
kasse zu zahlen. 
 

§ 4 – Gebührensätze 

                                                                                                                      EURO 
A) Gebühren für Reihengrabstätten/Urnenreihengrabstätten 
 
 1. Grabstätte für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr, 
  Kindergrabstätte                   596,00  
 2. Grabstätte für Verstorbene nach Vollendung des 5. Lebensjahres 1.456,00  
 3. Grabstätte für Urnen/Aschen 457,00  
 
B) Gebühren für Wahlgrabstätten 
 
 1. Erwerb des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte je Grabstelle 1.747,00  
 2. Wiedererwerb des Nutzungsrechts an einer Wahlgrabstätte  
  für die Dauer von mindestens 5 Jahren, höchstens 30 Jahren; 
  je Jahr und Grabstelle gem. § 13 Abs. 4 der Friedhofssatzung  58,00  
 3. Verlängerung der Nutzungszeit gem. § 13 Abs. 5 der 
  Friedhofssatzung (Ausgleichsgebühr) für jedes Jahr je Grabstelle 58,00  
 



Amtsblatt der Gemeinde Anröchte 
  
Nr. 5 16. Jahrgang  Seite 32  

______________________________________________________________________________________________ 

Herausgeber und Verleger: Der Bürgermeister, Hauptstraße 74, 59609 Anröchte, (Tel. 02947/888-0). 
Erscheinungsweise und Bezugsbedingungen: Das Amtsblatt erscheint nach Bedarf und liegt im Rathaus 
Anröchte, bei der Sparkasse Anröchte, der Volksbank Anröchte und den Ortsvorstehern aus. Einzele-
xemplare werden dort unentgeltlich abgegeben. 

 
 
C) Gebühren für die Grabbereitung und Bestattung 
 
 1. Für das Ausheben und Verfüllen eines Grabes  
  in einer Reihen- oder Wahlgrabstätte 1.263,00  
 2. Für das Ausheben und Verfüllen eines Kinderreihengrabes 1.150,00  
 3. Für das Beisetzen einer Urne/Asche 669,00  
 4.  Für das Beisetzen einer Asche auf dem Urnenstreufeld  43,00  
 
D) Gebühren für Ausgrabungen und Umbettungen 
 
 1. Umbettung aus einer Reihen- oder Wahlgrabstätte 2.654,00  
 2. Umbettung aus einem Kinderreihengrab  2.059,00  
 3. Umbettung einer Urne   393,00  
 
E) Gebühren für die Inanspruchnahme der Trauerhalle und Leichenzelle 
 
 Benutzung der Trauerhalle und/oder Leichenzelle des Friedhofes 82,00  

 

§ 5 - Inkrafttreten 
 
Diese Satzung tritt am 01. Januar 2012 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Gemeinde Anröchte vom 10.11.2010 außer Kraft.  
 

Bekanntmachungsanordnung 
 
Die vorstehende Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der Friedhöfe der Gemein-
de Anröchte - Friedhofsgebührensatzung - wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. Es wird darauf hinge-
wiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht 
durchgeführt, 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

 oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
 
Anröchte, 16. November 2011 
 
Gemeinde Anröchte 
 
 gez. Holtkötter 
 Bürgermeister 
 
 


